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I n h a l t : 

65 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Wahl 
des Kreistags am 15.03.2020 

66 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der Land-
ratsstichwahl am 29.03.2020 

67 Nachruf Thomas Mayerhofer 

68  Öffentliche Ausschreibungen im offenen Verfahren nach 
VgV 

69 Vollzug der Baugesetze: bauaufsichtliches Genehmigungs-
verfahren; Antragsteller: Andrea Lorz-Fröhle und Franz Hor-
nung; Vorhaben: Schließung der Häuserzeile an der Westen-
straße Nr. 39, Bauplan 1 Westenstraße 39 und Abbruch einer 
bestehenden Scheune und Nachverdichten der Grundtücke 
Westenstraße 35 a und 39 Bauplan Baufeld 2 Altmühlauen; 
Baugrundstücke: Fl.-Nrn. 370 und 372/3 der Gemarkung 
Eichstätt 

70 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „Innenentwick-
lung Gaimersheim Nord-Ost“ 

71 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 „Innenentwick-
lung Kraiberg“ 

72  Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 62 „Innenentwick-
lung Kraiberg West“ 

73 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 63 „Innenentwick-
lung Eitensheimer Straße / Böhmfelder Straße“ 

 

Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

65 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der 
Wahl des Kreistags am 15.03.2020 

Siehe Anlage zur Bekanntmachung im Anhang   

 

Eichstätt, 09.04.2020 

gez. Christian Speth, Wahlleiter 

 

 
66 Bekanntmachung des abschließenden Ergebnisses der 

Landratsstichwahl am 29.03.2020 

Siehe Anlage zur Bekanntmachung im Anhang 

 

Eichstätt, 09.04.2020 

gez. Christian Speth, Wahlleiter 

 
 

67 Nachruf Thomas Mayerhofer 

Nachruf 
 

Am 1. April 2020 ist  

Herr Thomas Mayerhofer 
ehemaliger Kreisrat 

im Alter von 91 Jahren verstorben. 

 

Herr Thomas Mayerhofer gehörte von 1956 bis zur Gebietsreform 

1972 dem Kreistag des Landkreises Ingolstadt und von 1972 bis 1990 

dem Kreistag des Landkreises Eichstätt an. 

 

Der Verstorbene hat sich langjährig insbesondere im Zweckverband 

Schulzentrum Eichstätt Schottenau als Mitglied sowie im Sozialhil-

feausschuss, Fremdenverkehrsausschuss und im Sportbeirat als stell-

vertretendes Mitglied engagiert. 

 

Für seinen großen Einsatz um den Landkreis Eichstätt und die kom-

munale Selbstverwaltung wurde Thomas Mayerhofer 1984 mit der 

Kommunalen Dankurkunde ausgezeichnet. 

 

Der Landkreis Eichstätt dankt Herrn Thomas Mayerhofer für seine en-

gagierte ehrenamtliche Mitarbeit. Wir werden ihm stets ein ehrendes 

Gedenken bewahren. 

 

Eichstätt, 2. April 2020 

 

Anton Knapp 

Landrat 

 

68  Öffentliche Ausschreibungen im offenen Verfahren nach 
VgV      

- Kurzbekanntmachung - 

a) Landratsamt Eichstätt Residenzplatz 1, 85072 Eichstätt 

 Telefon: 08421/70247, Telefax: 08421/70229 

E-Mail: hochbau-vergabe@lra-ei.bayern.de 

d) Ausführung von Dienstleistungen                     

e) Schulzentrum Schottenau                   
Die Vergabe mit den dazugehörigen Unterlagen 

A M T S B L A T T  

 

mailto:hochbau-vergabe@lra-ei.bayern.de
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f) LRA-2020-002 Schulverpflegung                                              
ist auf www.vergabe.bayern.de einzusehen. 

 Hinweis: 

 Die Vergabe mit den dazugehörigen Unterlagen ist auf  

 www.vergabe.bayern.de einzusehen. 

 

Eichstätt, 08.04.2020 

gez. Anton Knapp, Landrat 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt 

 

69 Vollzug der Baugesetze: bauaufsichtliches Genehmi-
gungsverfahren; Antragsteller: Andrea Lorz-Fröhle und 
Franz Hornung; Vorhaben: Schließung der Häuserzeile 
an der Westenstraße Nr. 39, Bauplan 1 Westenstraße 39 
und Abbruch einer bestehenden Scheune und Nachver-
dichten der Grundtücke Westenstraße 35 a und 39 Bau-
plan Baufeld 2 Altmühlauen; Baugrundstücke: Fl.-Nrn. 
370 und 372/3 der Gemarkung Eichstätt 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Mit Bescheid vom 31.03.2020, Az. V-2018-113, hat die Große Kreis-
stadt Eichstätt das zuvor bezeichnete Vorhaben wie folgt genehmigt: 

I. Der beantragte Vorbescheid hinsichtlich der Schließung der Häu-
serzeile an der Westenstraße 39 und des Abbruchs einer bestehen-
den Scheune und Nachverdichtung der Grundstücke Westenstraße 
35 a und 39 wird erteilt.  

II.  Das oben genannte Bauvorhaben ist hinsichtlich der Lage der Ge-
bäude, wie sie im Plan des Architekten Herrn Robert Fürsich, Wein-
leite 7, 85072 Eichstätt vom Februar 2020 (Tekturplanung zum ur-
sprünglichen Antrag) angeordnet sind, grundsätzlich bauplanungs-
rechtlich verträglich; insbesondere befinden sich die Gebäude im 
Innenbereich nach § 34 BauGB. 

III. Die eingereichte Planung fügt sich nach Art, Maß, Bauweise und 
überbaubare Grundstücksfläche in die umgebene Bebauung ein und 
somit bauplanungsrechtlich zulässig.  

IV. Die Ausnahmegenehmigung nach Art. 78 Abs. 5 WHG wird, vor-
behaltlich der im Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden Punkte, 
erteilt. Weitere wasserrechtliche Auflagen und Nebenbestimmun-
gen bleiben ausdrücklich vorbehalten.  

V.  Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  

VI. [Kosten] 

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende Rechtsbehelfsbeleh-
rung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München 

eingereicht werden. Die Klage muss entweder schriftlich, oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Ge-
richts, oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelas-
senen Form* erhoben werden. Sie muss den Kläger, den Beklagten 
(Große Kreisstadt Eichstätt) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen an-
gegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl. S. 390) 

wurde das Widerspruchsverfahren im Bereich des Baurechts abge-
schafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid Wi-
derspruch einzulegen. 

Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungs-
gericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu 
entrichten. 

Die Anfechtungsklage eines Dritten gegen die bauaufsichtliche Zu-
lassung eines Vorhabens hat keine aufschiebende Wirkung (§ 212 
a BauGB). Auf Antrag kann die erlassende Behörde oder das Ge-
richt in der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teil-
weise anordnen. 

Die Klageerhebung per einfache E-Mail ist unzulässig und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen. Nähere Informationen zur elektroni-
schen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Inter-
netpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheids und die dazugehö-
rigen Verfahrensakten können im Bauamt der Großen Kreisstadt 
Eichstätt, Marktplatz 11, 85072 Eichstätt, 2. Stock, Zimmer Nr. 
207, zu den allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden (nach 
Möglichkeit telefonische Ankündigung unter der Nummer 08421-
6001-191/-192/-193). Mit dem Tag der Bekanntmachung in diesem 
Amtsblatt gilt die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn 
als bewirkt. 

Eichstätt, den 31.03.2020   

gez. Andreas Steppberger, Oberbürgermeister  
    

Bekanntmachungen anderer Behörden  

 

Markt Gaimersheim  

70 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 60 „Innen-
entwicklung Gaimersheim Nord-Ost“ 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 31.07.2019 eingeleiteten 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 60 „Innenent-
wicklung Gaimersheim Nord-Ost“ hat der Hauptausschuss in öffentli-
cher Sitzung am 08.04.2020 eine Veränderungssperre nach § 14 Bau-
gesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich der Satzung liegt zwischen dem Obertorweg, 
dem Dietweg, der Lehenstraße und der Rackertshofener Straße und ist 
auf dem nachfolgend dargestellten Lageplan abgebildet.  

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. Die Veränderungssperre kann während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus Gaimersheim, Bauverwaltung, Zimmer 13, 
1. Stock, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekom-
men der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.  

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen. 

 

Gaimersheim, den 09.04.2020  

Markt Gaimersheim    

gez. Andrea Mickel, Erste Bürgermeisterin 

 

 

http://www.vergabe.bayern.de/
http://www.vergabe.bayern.de/
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71 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 61 „Innen-
entwicklung Kraiberg“ 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 19.02.2020 eingeleiteten 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 61 „Innenent-
wicklung Kraiberg“ hat der Hauptausschuss in öffentlicher Sitzung am 
08.04.2020 eine Veränderungssperre nach § 14 Baugesetzbuch 
(BauGB) als Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich der Satzung ist auf dem nachfolgend darge-
stellten Lageplan abgebildet.  

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. Die Veränderungssperre kann während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus Gaimersheim, Bauverwaltung, Zimmer 13, 
1. Stock, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekom-
men der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.  

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen. 

 

Gaimersheim, den 09.04.2020  

Markt Gaimersheim     

gez. Andrea Mickel, Erste Bürgermeisterin 

 

 

 
72 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre 

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 62 „Innen-
entwicklung Kraiberg West“ 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 19.02.2020 eingeleiteten 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 62 „Innenent-
wicklung Kraiberg West“ hat der Hauptausschuss in öffentlicher Sit-
zung am 08.04.2020 eine Veränderungssperre nach § 14 Baugesetzbuch 
(BauGB) als Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich der Satzung ist auf dem nachfolgend darge-
stellten Lageplan abgebildet. Die schraffierten Bereiche sind nicht im 
Geltungsbereich enthalten. 

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. Die Veränderungssperre kann während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus Gaimersheim, Bauverwaltung, Zimmer 13, 
1. Stock, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekom-
men der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.  

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen. 

 

Gaimersheim, den 09.04.2020  

Markt Gaimersheim      

gez. Andrea Mickel, Erste Bürgermeisterin 

 

 

73 Bekanntmachung: Satzung über die Veränderungssperre 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 63 „Innen-
entwicklung Eitensheimer Straße / Böhmfelder Straße“ 

Zur Sicherung des mit Beschluss vom 08.04.2020 eingeleiteten 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 63 „Innenent-
wicklung Eitensheimer Straße / Böhmfelder Straße“ hat der Hauptaus-
schuss in öffentlicher Sitzung am 08.04.2020 eine Veränderungssperre 
nach § 14 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.  

Der Geltungsbereich umfasst ganz bzw. teilweise (*) die folgenden 
Grundstücke der Gemarkung Gaimersheim: 

3821, 3823, 3823/1*, 3823/2*, 3825, 3847/1*, 3826, 3826/2, 
3826/3, 3828, 3829, 3830, 3832, 3832/2, 3834, 3834/1, 3835, 3837 

 

Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft. Die Veränderungssperre kann während der üblichen 
Dienststunden im Rathaus Gaimersheim, Bauverwaltung, Zimmer 13, 
1. Stock, eingesehen werden. Jedermann kann die Veränderungssperre 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekom-
men der Satzung ist nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB unbeachtlich, wenn 
die Verletzung nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, darzulegen.  

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche und des 
§ 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen 
hingewiesen. 

 

Gaimersheim, den 09.04.2020  

Markt Gaimersheim      

gez. Andrea Mickel, Erste Bürgermeisterin 
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